
 
Öffentliche Bekanntgabe nach § 41 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz 

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, 
Teutonenstraße 1, 65187 Wiesbaden, macht folgende Allgemeinverfügung öffentlich bekannt: 

 

Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wild- und Hausschweinen 
Az.: 19 b 26 ASP 015b 

 
Gebietsfestlegung der Sperrzonen II (Infizierten Zone) sowie Festlegung der 

Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszone 
 
In der oben genannten Angelegenheit ergeht zur Anpassung der Maßnahmen der 
Allgemeinverfügung des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Wiesbaden – Amt für 
Veterinärwesen und Verbraucherschutz vom 31.März 2025 folgende ändernde und 
ergänzende 

Allgemeinverfügung 

 
Die Allgemeinverfügung des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Wiesbaden – Amt für 
Veterinärwesen und Verbraucherschutz vom 31.März 2025, Az.: 19 b 26 ASP 014b wird wie 
folgt geändert: 
 
1. Nummer III. 2.1. wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Das Jagdverbot wird in der Sperrzone II (Infizierten Zone) bis auf das unter II. 2. 
benannte Gebiet vollständig aufgehoben.“ 

 

2. Die Regelungen unter Nummer 1. sind sofort vollziehbar. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

 

Begründung: 

Am 15. Juni 2024 bestätigte das nationale Referenzlabor am Friedlich-Loeffler-Institut den 
Nachweis des Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei einem krank erlegten 
Wildschwein in Königstädten im Landkreis Groß-Gerau. Daher wurde der Ausbruch der ASP 
im Sinne des Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2020/689 vom 17. Dezember 2019 in der 
aktuell gültigen Fassung bei wildlebenden Schweinen am 15.Juni 2024 amtlich festgestellt. 
Am 8. Juli 2024 bestätigte das nationale Referenzlabor am Friedlich-Loeffler-Institut den ersten 
Nachweis der ASP bei gehaltenen Schweinen im Landkreis Groß-Gerau. In der Folge wurden 
weitere Ausbrüche bei wildlebenden Schweinen in den Landkreisen Groß-Gerau, Bergstraße, 

Darmstadt-Dieburg, Darmstadt und im Rheingau-Taunus-Kreis bestätigt.  

Bei der ASP handelt es sich um eine Viruserkrankung, von der Haus- und Wildschweine 
betroffen sind. Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder deren 
Kadavern, die Aufnahme von virushaltigen Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeugnissen 
bzw. -zubereitungen sowie andere indirekte Übertragungswege (Fahrzeuge, kontaminierte 
Ausrüstungsgegenstände einschl. Jagdausrüstung, landwirtschaftlich genutzte Geräte und 
Maschinen, Kleidung). Nach einer Infektion entwickeln die Tiere sehr schwere, aber 
unspezifische Allgemeinsymptome. Die Erkrankung betrifft alle Altersklassen und 
Geschlechter gleichermaßen und führt in der Mehrzahl der Fälle zum Tod des Tieres innerhalb 
einer guten Woche. 

  



Zu 1.: 

Die Regelung des III.2.1 wird nach § 49 Abs.1 HVwVfG widerrufen und durch die neue 
Regelung ersetzt. 

Nachdem sich in einigen Gebieten das Seuchengeschehen insoweit verfestigt hat, als dass 
durch eine vollständige Zäunung mit Festzäunen oder aufgrund infrastruktureller 
Gegebenheiten wie Siedlungsgebieten eine Versprengung von Wildschweinen nahezu 
vollständig ausgeschlossen ist, können in diesen Gebieten bestimmte Maßnahmen wieder 
ermöglicht werden. Die Jagdausübung ist nur insoweit einzuschränken, wie eine 
Versprengung von Wildschweinen und damit eine Verbreitung der ASP zu befürchten ist.  

Die Gestattung jagdlicher Maßnahmen im genannten Gebiet beruht auf dem Umstand, dass 
das Gebiet durch viele Ballungsräume, Verkehrswege, den Main und durch fortschreitend 
fertiggestellte Festzäune deutlich vom restlichen Gebiet abgegrenzt sind und somit die 
Konnektivität unterbrochen wird. 

Zu 2.: 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung. Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende 
Wirkung. 
 
Die Anordnung ist im öffentlichen Interesse notwendig um eine Verschleppung des 
Seuchenerregers zu verhindern. Bei der ASP handelt es sich um eine schwerwiegende 
Erkrankung. Ohne die sofortige Geltung der für die Sperrzonen normierten Regelungen steigt 
die Gefahr, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet und dadurch erhebliche Schäden 
verursacht werden. Dies kann jedoch im öffentlichen Interesse an einer effektiven und 
schnellen Tierseuchenbekämpfung nicht hingenommen werden. Angesichts der Möglichkeit, 
dass aufgrund des Seuchengeschehens rigorose Handelsbeschränkungen gegenüber der 
Bundesrepublik Deutschland oder Teilen davon verhängt werden, was massive 
volkswirtschaftliche Schäden und Existenzgefährdungen Einzelner zur Folge haben könnte, 
sowie der Möglichkeit, dass für eine Vielzahl von Tieren erhebliche Gesundheitsgefahren 
drohen, kann sich die Behörde nicht auf die aufschiebende Wirkung etwaiger Rechtsbehelfe 
und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen hinsichtlich der Bekämpfung der 
Tierseuche einlassen. Private Interessen, die der Anordnung der sofortigen Vollziehung 
entgegenstehen, müssen daher zurückstehen. 
 
Zu 3.: 
 
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3 und 4 HVwVfG gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines 
Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. Nach § 41 Abs. 4 Satz 4 HVwVfG kann in einer Allgemeinverfügung ein hiervon 
abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt 
werden. Im Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung ist hiervon Gebrauch zu machen. 
 

  



Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei dem 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden – Amt für Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz, Teutonenstraße 1, 65187 Wiesbaden, erhoben werden. 
 
Wiesbaden, den 15.04.2025 
 
im Auftrag 
 
 
 
Stein 
Amtsleiterin 


